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(3) Die Finanzordnung ergänzt die in der Satzung 
zur Finanzwirtschaft des Verbandes festgeleg-
ten Regelungen, insbesondere in §§ 6, 29, 34, 35 
und 50 mit 54.

§ 2 Zuständigkeiten für Finanz- und Vermögens-
angelegenheiten

(1) Im Rahmen der Gesamtzuständigkeit des Prä-
sidiums für die Leitung des Verbandes zeichnet 
der Vizepräsident Finanzen des Verbandes nach 
außen und innen für alle Haushalts- und Finanz-
angelegenheiten des Verbandes verantwortlich. 
Ihm obliegt dabei insbesondere die allgemeine Fi-
nanzplanung und fi nanzpolitische Einfl ussnahme 
auf alle Bereiche des Verbandes, die Einbringung 
des Verbandshaushaltes (Verbandsfi nanzplan), 
die Überwachung dessen Vollzugs sowie der Fi-
nanzverwaltung und die Vorlage der Jahresab-
schlüsse in Form einer Gewinn- und Verlustrech-
nung und einer Jahresbilanz.

(2) Soweit es die Finanzwirtschaft des Verbandes im 
Bereich der Sportbezirke, Sportkreise, Jugend 
oder Frauen betrifft, werden diesbezügliche Auf-
gaben des Vizepräsidenten Finanzen in dessen 
Auftrag durch die dort satzungsgemäß für den 
Finanzbereich bestellten Vorstandsmitglieder 
wahrgenommen.

IV Verbandsabgaben

§ 12 Verbandsabgaben der Vereine, Sportabtei-
lungen und vergleichbare Organisationen
(§ 8 der Satzung)

§ 13 Verbandsabgaben der Sportfachverbände 
(§ 9 der Satzung)

§ 14 Verbandsabgaben der Anschlussorganisati-
onen und Verbände mit besonderer Aufga-
benstellung (§ 10 der Satzung)

I Finanzwirtschaft des Verbandes

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Finanzordnung gilt für alle Bereiche des Ver-
bandes und dessen gesamte Finanzwirtschaft.

(2) Das Recht der Sportfachverbände (§ 41 Abs. 2 der 
Satzung), ihre Finanzangelegenheiten in eigener 
Zuständigkeit zu regeln, bleibt unberührt. Soweit 
zweckgebundene Mittel des BLSV oder von die-
sem ausgereichte staatliche Zuwendungen zur 
Verwendung gelangen, ist in den jeweiligen eige-
nen Regelungen zu gewährleisten, dass den Be-
stimmungen der staatlichen Zuwendungsrichtli-
nien unter Beachtung der Haushaltsordnung des 
Freistaates Bayern (Artikel 70 ff) und der BLSV-
Finanzordnung Rechnung getragen wird.
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(3) Die Vermögensverwaltung hat im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen und der fi nanziellen 
Absicherung der Verbandstätigkeiten zu erfol-
gen.

(4) Die Finanzverwaltung ist unter Beachtung der 
Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buch- und 
Kassenführung sowie der steuerrechtlichen An-
forderungen, insbesondere auch zum technischen 
Bereich, zu führen. Die Finanzverwaltung (GB 3) 
hat ein zeitgemäßes Berichtswesen zu garantie-
ren.

(5) Die Buchhaltung des Verbandes wird als zentrale 
Buchhaltung geführt, die auch die buchhalterisch 
relevanten Einzelvorgänge in den Bereichen der 
Jugend, der Frauen, der Sportbezirke und Sport-
kreise erfasst und belegt; dies gilt insbesondere 
auch für das Anlagevermögen des BLSV und des-
sen Ausweisung sowie die Erfassung aller diesbe-
züglichen Güter in einem entsprechenden zentra-
len Inventarverzeichnis.

§ 4 Grundsätze der Finanzplanung

(1) Der Vizepräsident Finanzen des Verbandes legt 
jährlich zu Beginn eines Geschäftsjahres den Fi-
nanzplan des Verbands vor, der vom Präsidium zu 
beschließen und vom Verbandsausschuss zu ge-
nehmigen ist; §§ 34 und 35 der Satzung bleiben 
davon unberührt. Entsprechendes gilt für eventu-
elle Nachtragspläne.

(3) Bei Erledigung der ihnen obliegenden Aufgaben 
bedienen sich der Schatzmeister des Verbandes 
und die für ihn nach Absatz 2 Beauftragten der 
hauptamtlichen Verwaltung, für die generell im 
Finanzbereich der Leiter „Finanzen“ (GB 3) ver-
antwortlich zeichnet.

(4) Hinsichtlich der Bildung und Verwaltung des 
Verbandsvermögens gelten die Vorschriften des
§ 53 der Satzung.

(5) Durch die Satzung vorgesehene Mitwirkungs- 
und Kontrollrechte von Verbandsorganen, ins-
besondere solche des Verbandsausschusses und 
des Aufsichts- und des Wirtschaftsrates bleiben 
unberührt; Absatz 3 fi ndet dabei entsprechende 
Anwendung.

§ 3 Grundsätze der Finanzwirtschaft

(1) Allen Tätigkeiten im Verband sind in fi nanzieller 
und wirtschaftlicher Hinsicht die gesetzlichen 
und satzungsmäßigen Vorgaben an den BLSV als 
gemeinnützige Organisation sowie als beliehener 
Unternehmer bei der Vergabe von staatlichen 
Mitteln zur Förderung des Sports und, soweit 
staatliche Zuwendungen zum Einsatz gelangen, 
die jeweiligen Zuwendungsrichtlinien zu Grunde 
zu legen.

(2) Des weiteren gelten innerhalb des Verbandes die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit sowie des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.
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des Vizepräsidenten Finanzen und innerhalb des 
Finanzplanes auf Landesebene der Zustimmung 
durch den Wirtschaftsrat. Dies gilt auch für Fi-
nanzpläne im Bereich der Frauen. Soweit es Fi-
nanzpläne der Jugend betrifft, gilt Satz 2 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass die Zustimmung 
zum Ausgleich innerhalb von Kreisjugendfi nanz-
plänen durch die jeweilige Bezirksjugendleitung 
und zum Ausgleich innerhalb von Bezirksjugend-
fi nanzplänen durch die Verbandsjugendleitung 
erfolgt; auf Landesebene ist vor einem Ausgleich 
der Wirtschaftsrat zu hören.

(6) Verfügungen über die in der Finanzplanung ein-
gestellten Mittel können nur durch die zur Ver-
fügung berechtigten Organe oder Personen 
getroffen werden. Die (internen) Verfügungsbe-
rechtigungen und dazu bestehende Zeichnungs-
berechtigungen im Geschäftsverkehr werden im 
Zusammenhang mit eventuellen Vollmachten 
zur Vertretungsbefugnis nach § 27 der BLSV-
Geschäftsordnung durch die vom Präsidium be-
schlossenen Geschäftsanweisungen festgelegt.

§ 5 Kassenführung

(1) Der Bargeldbestand ist so gering wie möglich zu 
halten. Im Übrigen fi ndet § 3 Absatz 2 Anwen-
dung; dies gilt insbesondere auch für die Erstat-
tung von Auslagen oder Reisekosten.

(2) Barkassen können daher nur in dem Umfang unter-
halten werden, als es zur Deckung des unumgäng-
lichen täglichen Bargeldbedarfes erforderlich ist.

(2) Für den Landesbereich der Jugend und der Frauen 
sowie für den Bereich der Sportbezirke werden 
durch die dort jeweils zuständigen Organe eben-
falls jährliche Finanzplanungen erstellt, die dem 
Vizepräsident Finanzen rechtzeitig vor Beschluss 
des Verbandsfi nanzplanes vorzulegen und als ei-
genständige Teilfi nanzpläne in den Verbandsfi -
nanzplan aufzunehmen sind.

(3) Die Finanzpläne auf Bezirksebene haben durch 
die jeweils zuständigen Organe für die Bereiche 
der Jugend und der bezirksangehörigen Sport-
kreise erstellte Finanzpläne als Teilfi nanzpläne 
auszuweisen.

(4) Erträge und Aufwendungen sind im Finanzplan 
des Geschäftsjahres in Anlehnung an die Gewinn- 
und Verlustrechnung des Handelsgesetzbuches 
nach Posten zu gliedern. Soweit es staatliche Zu-
wendungen betrifft, sind diese in einen eigenen 
Haushalt („Staatsmittelhaushalt“) nach Einnah-
men und Ausgaben gesondert aufzugliedern.

(5) Während des Geschäftsjahres ist die Entwick-
lung der Erträge und Aufwendungen regelmäßig 
zu überprüfen. Werden danach einzelne Posten 
über– oder unterschritten, ist innerhalb des Fi-
nanzplanes oder des jeweiligen Teilfi nanzplanes 
ein Ausgleich zulässig; werden einzelne Posten al-
lerdings um mehr als 10% über- oder unterschrit-
ten, bedarf es vor einem Ausgleich innerhalb 
eines Finanzplanes auf Kreisebene der Zustim-
mung des Bezirksschatzmeisters, innerhalb eines 
Finanzplanes auf Bezirksebene der Zustimmung
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(7) Alle Kassen auf Bezirks- und Kreisebene unter-
liegen zusätzlich der Überprüfung durch die ge-
wählten Bezirksrevisoren, die die Kassen minde-
stens jährlich auf ihre rechnerische und sachliche 
Richtigkeit hin überprüfen. Die nach Prüfung an-
zufertigenden Revisionsberichte sind dem Spre-
cher des Wirtschaftsrates zu übersenden.

§ 6 Kontenführung

(1) Alle im Verband geführten Bank-, Sparkassen- 
oder Postgirokonten haben den BLSV als allei-
nigen Kontoinhaber auszuweisen.

(2) Jede Eröffnung eines Bank-, Sparkassen- oder 
Postgirokontos bedarf der vorherigen Zustim-
mung durch das Präsidium, das mit der Zustim-
mung zugleich die Zeichnungsberechtigungen für 
das Konto festlegt.

(3) Alle Kontoverfügungen bedürfen der Doppelun-
terschrift. § 5 Absatz 3 gilt entsprechend.

(4) Die technische Abwicklung der genehmigten 
Zahlung (Nutzung von Online-Banking) wird auf 
Kreis- und Bezirksebene vom jeweiligen Schatz-
meister oder dessen Stellvertreter allein vor-
genommen; auf Verbandsebene sind hierfür die 
Geschäftsführung und die Leitung Finanzen (GB 
3) zuständig. Turnusmäßig, mindestens alle vier 
Wochen, ist die Überweisungsliste von einer wei-
teren zeichnungsberechtigten Person gegenzu-
zeichnen oder freizugeben.

(3) Auszahlungen aus der Barkasse können nur auf 
der Grundlage von schriftlichen Originalbelegen 
vorgenommen werden, die mit dem Vermerk „In 
Ordnung“ und dem zusätzlichen, von einem wei-
teren Zeichnungsberechtigten ausgestellten Ver-
merk „Zur Zahlung angewiesen“ abgezeichnet 
sind. Auszahlungen aus der Barkasse sind vom 
Empfänger schriftlich zu quittieren.

(4) Die Kassen werden unabhängig von der sachlichen 
Zuständigkeit für die Mittelverwendung selbst 
und den dazu bestehenden Auskunfts- und Rech-
nungslegungspfl ichten gegenüber den satzungs-
gemäßen Bestellungs- und Prüfungsorganen oder 
staatlichen Zuwendungsgebern durch den Vize-
präsident Finanzen beziehungsweise durch die 
jeweiligen gewählten Schatzmeister geführt; dies 
gilt auch für Kassen im Jugendbereich. Soweit 
die Kassenführung auf die hauptamtliche Finanz-
verwaltung (GB 3) delegiert worden ist, hat der 
Vizepräsident Finanzen beziehungsweise haben 
die jeweiligen Schatzmeister die Kassenführung 
in regelmäßigen Abständen zu überwachen.

(5) Die Bezirks- und Kreisschatzmeister teilen dem 
Vizepräsidenten Finanzen zur Mitte eines jeden 
Quartals die aktuellen Kassenbestände mit. Der 
Vizepräsident Finanzen des Verbandes hat das 
Recht, jederzeit selbst oder durch eine von ihm 
beauftragte Person Prüfungen der im Verband 
unterhaltenen Kassen durchzuführen.

(6) Die Kassen unterliegen der Prüfung durch den 
Wirtschaftsrat.
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(6) Wird der Jahresabschluss nach Vorlage des Prü-
fungsberichts geändert, so hat der Abschlussprü-
fer diese Unterlagen erneut zu prüfen, soweit es 
die Änderung erfordert.

(7) Der Jahresabschluss wird durch den Verbands-
ausschuss gemäß § 29 Abs. 2, Buchstabe c der 
Satzung festgestellt. Hat keine Prüfung stattge-
funden, so kann der Jahresabschluss nicht fest-
gestellt werden. 

§ 8 Abschlussprüfer

(1) Der Abschlussprüfer des Jahresabschlusses wird 
durch den Aufsichtsrat bestellt. 

(2) Der Abschlussprüfer soll jeweils vor Ablauf des 
Geschäftsjahrs gewählt werden, auf das sich die 
Prüfungstätigkeit erstreckt. Der Präsident und 
der Vizepräsident Finanzen haben unverzüglich 
nach der Wahl des Abschlussprüfers den Prü-
fungsauftrag zu erteilen. Der Prüfungsauftrag 
kann nur widerrufen werden, wenn gemäß § 318 
Abs. 3 HGB ein anderer Prüfer bestellt worden 
ist.

(3) § 318 Absätze 3 mit 6 HGB sind mit den Maßga-
ben anzuwenden, dass nur die vertretungsberech-
tigten Präsidiumsmitglieder und der Aufsichtsrat 
antragsberechtigt sind (§ 318 Abs. 4 HGB) und bei 
Kündigung des Prüfungsauftrags durch den Ab-
schlussprüfer die vertretungsberechtigten Präsi-
diumsmitglieder die Kündigung dem Aufsichtsrat 
und dem nächsten Verbandsausschuss mitzuteilen 
haben (§ 318 Abs. 6 HGB).

(5) Bezüglich der Kontenführung fi ndet im Übrigen 
§ 5 Absätze 4 und 5 entsprechende Anwendung.

(6) Der BLSV Kreisvorsitzende bzw. der Vorsitzende 
der Kreisjugendleitung ist berechtigt, das Konto 
über Online-Banking einzusehen. 

§ 7 Jahresabschluss und Abschlussprüfung

(1) Die nach den Vorgaben des § 52 der Satzung für 
jedes Geschäftsjahr vom Vizepräsidenten Finan-
zen vorzulegenden Jahresabschlüsse erstrecken 
sich auf alle Geschäftsvorgänge innerhalb des 
Verbandes einschließlich der in den Bereichen 
der Jugend, der Frauen, der Sportbezirke und 
Sportkreise.

(2) Die Jahresabschlüsse haben auch die Anforde-
rungen, die von staatlichen Zuwendungsgebern 
an den BLSV gestellt werden, zu berücksichti-
gen.

(3) Der Jahresabschluss ist in Form einer Bilanz und 
einer Gewinn- und Verlustrechnung in Anlehnung 
an die deutschen handelsrechtlichen Grundsätze 
durch den Vizepräsident Finanzen zu erstellen. 

(4) Der Jahresabschluss ist vom Präsidenten und dem 
Vizepräsidenten Finanzen innerhalb der ersten 
sechs Monate des Geschäftsjahrs für das vorange-
gangene Geschäftsjahr aufzustellen.

(5) Der Jahresabschluss ist durch einen Abschluss-
prüfer zu prüfen. Der Gegenstand und der Umfang 
der Prüfung des Jahresabschlusses durch den 
Abschlussprüfer richten sich nach § 317 HGB.
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(3) Die Erstattung erfolgt in dem Umfang und in der 
Höhe, wie sie durch die gesetzlichen Bestim-
mungen als steuerfrei anerkannt wird. Durch 
Beschluss des Präsidiums können dazu, insbe-
sondere auch unter Berücksichtigung staatlicher 
Vorgaben zur Verwendung öffentlicher Mittel 
und der geltenden Grundsätze für die Finanz-
wirtschaft des Verbandes, für bestimmte Ausla-
genbereiche allgemeine Einschränkungen oder 
Erweiterungen festgelegt werden.

(4) Entscheidungen über Ausnahmen für den Einzel-
fall werden durch den Vizepräsidenten Finanzen 
oder mit dessen Einvernehmen durch den Leiter 
„Finanzen“ (GB 3) getroffen.

§ 10 Funktions- und Aufwands-
entschädigung

(1) Für die Ausübung einer Funktionstätigkeit inner-
halb des Verbandes kann die Zahlung einer an-
gemessenen Funktions- und Aufwandsentschädi-
gung festgesetzt werden.

(2) Die Entscheidung über die Höhe, die Art und den 
Umfang der Aufwandsentschädigung sowie über 
den Kreis der Berechtigten wird durch den Auf-
sichtsrat getroffen.

 

(4) Ferner fi nden für die Abschlussprüfung die in 
den §§ 319, 320 mit 324 HGB genannten Vor-
schriften Anwendung. Abschlussprüfer können 
dabei nur die in § 319 Abs. 1 S. 1 HGB genannten 
Personen oder Gesellschaften sein.

(5) Der Abschlussprüfer hat an den Verhandlungen 
des Aufsichtsrates oder des Wirtschaftsrates 
über die Vorlage des Jahresabschlusses teilzu-
nehmen und über die wesentlichen Ergebnisse 
seiner Prüfung zu berichten.

II Entschädigungen

§ 9 Aufwendungsersatz

(1) Funktionsträger des Verbandes haben einen Auf-
wendungsersatzanspruch nach §§ 27 Abs. 3, 670 
BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch 
die Tätigkeit für den Verband entstanden sind. 
Einzelheiten sind in den jeweiligen Richtlinien für 
die Erstattung von Reisekosten für Funktionsträ-
ger geregelt.

(2) Soweit der Aufsichtsrat nach § 34 der Satzung 
nicht gesonderte Regelungen getroffen hat, wer-
den für den BLSV in angemessener Weise gelei-
stete und von ihm genehmigte Auslagen gegen 
Nachweis erstattet. Der Nachweis und die Erstat-
tung von Reisekosten erfolgt über das vom Vize-
präsident Finanzen für den gesamten Verband 
vorgegebene Verfahren.
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(3) Einzelheiten werden von den jeweils zustän-
digen Gremien und Institutionen festgelegt und 
geregelt beziehungsweise ergeben sich aus den 
entsprechenden vertraglichen oder gesetzlichen 
Regelungen.

(4) Die Verbandsabgaben sind 14 Tage nach Rech-
nungsdatum zu entrichten. Der Verzug tritt ohne 
Mahnung ein. Der Säumniszuschlag beziehungs-
weise Verzugszinssatz beträgt für das Jahr vier 
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(5) Die Verbandsabgaben gemäß Abs. 1 Buchstabe a 
werden pro zugehöriger Einzelperson in der je-
weils festgelegten Höhe für Kinder bis 13 Jahre, 
für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahre und für 
Erwachsene ab 18 Jahre erhoben.

(6) Für Neumitglieder sowie für Mitglieder, die im lau-
fenden Jahr nachgemeldet werden, besteht eine 
anteilige (quartalsweise und zwar um 3/4, 1/2 be-
ziehungsweise 1/4) Verpfl ichtung zur Entrichtung 
der Verbandsabgaben. Die Verbandsabgaben wer-
den anhand der Meldung zur Bestandsverwaltung 
berechnet. Der BLSV ist berechtigt, die Rechnung 
für nachgemeldete Mitglieder im Laufe des Jahres 
sofort zu stellen.

(7) Bei verspäteter Zahlung der Verbandsabgaben 
oder verspäteter Abgabe der Meldung zur Be-
standserhebung kann der BLSV Mahn- und Ver-
waltungsgebühren erheben.

(8) Bei Neuaufnahmen in den BLSV fällt eine Aufnah-
megebühr, bei einer Wiederaufnahme eine Wie-
deraufnahmegebühr an. 

III Versicherung

§ 11 Befreiung von der Versicherungspfl icht

(1) In begründeten Einzelfällen können Mitglieder 
gemäß § 8 der Satzung ausnahmsweise von der 
Versicherungspfl icht befreit werden, wobei das 
Prinzip der Solidargemeinschaft zu berücksich-
tigen ist.

(2) Über den Antrag entscheidet das Präsidium unter 
Einbeziehung des Versicherungsvertrages.

IV Verbandsabgaben

§ 12 Verbandsabgaben der Vereine, Sportabtei-
lungen und vergleichbare Organisationen 

(§ 8 der Satzung)

(1) Für Mitglieder gemäß § 8 der Satzung set-
zen sich die Verbandsabgaben zusammen aus

a) Verbandsbeitrag des BLSV,

b) DOSB-Beitrag,

c) GEMA-Umlage, 

d) Sportversicherungsbeitrag und 

e) VBG-Umlage.

(2) Bei den Verbandsabgaben gemäß Abs. 1 handelt 
es sich um einen Jahresbeitrag, der für ein Jahr 
im Voraus zu entrichten ist. Bei unterjähriger Be-
endigung der Mitgliedschaft erfolgt keine Rück-
erstattung.
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(9) Die Bezugsgebühr für die Verbandszeitung ba-
yernsport setzt sich aus dem Jahresabo und der 
Zustellgebühr zusammen.

§ 13 Verbandsabgaben der Sportfachverbände 
(§ 9 der Satzung)

Von Mitgliedern nach § 9 der Satzung erhebt der 
BLSV einen Pauschalbetrag in Höhe von 100 € als 
Verbandsabgaben.

§ 14 Verbandsabgaben der Anschlussorganisa-
tionen und Verbände mit besonderer Auf-

gabenstellung (§ 10 der Satzung)

Von Mitgliedern nach § 10 der Satzung erhebt 
der BLSV einen Pauschalbetrag in Höhe von 100 
€ als Verbandsabgaben.


